
1 

 

Bürgermeister Reinthaler eröffnet die 3. Gemeinderatssitzung im Jahr 2016 stellt die Beschluss-

fähigkeit fest und begrüßt die Zuhörer und Herrn Mayr Karl der für Fragen zum 1 Tagesord-

nungspunkt zur Verfügung stehen wird. 

 

Sodann bringt Bürgermeister Reinthaler einen Dringlichkeitsantrag betreffend „Satzungsände-

rung Wirtschaftspark Innviertel“ ein und dieser sieht wie folgt aus: 

 
Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann der Dringlichkeitsantrag mittels Handerheben ein-

stimmig in die Tagesordnung aufgenommen. 

 

 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung erklärt sich GR Mayr Ernst für die Punkt 1 bis 4 als befangen 

und nimmt an den Abstimmungen nicht teil. 
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1. Einleitung FLWP-Änderung  

Der Vorsitzende informiert, dass auf Antrag von Herrn Mayr Karl und Gottfried Hans Peter die 

Parzellen 38/1 u. Teilflächen der Parzellen 38/2 bzw. 37/1 von Mischbaugebiet in Geschäftsflä-

che (G 1500) umgewidmet werden sollen. 

 

  
 

 

Beratung: 

Bürgermeister Reinthaler unterstreicht die Wichtigkeit des Projektes für die Gemeinde Ort und 

auch für die Region. Laut Aussage der Straßenmeisterei Obernberg ist das zusätzliche Verkehrs-

aufkommen zu bewältigen. Die Marktgemeinde Reichersberg ist auch bereits informiert und wird 

auch in den nächsten Tagen das Umwidmungsverfahren einleiten.  

Herr Mayr Karl stellt allen Anwesenden das Projekt vor und gibt zu verstehen, dass alle in der 

Umgebung davon profitieren werden bzw. eine gewaltige Aufwertung für die Gemeinde Ort sei 

wird.  

Nach kurzer Beratung sind sich alle 4 Fraktionen einig, dass das Umwidmungsverfahren unbe-

dingt eingeleitet werden soll. 

 

GR Mayr Ernst nimmt aus Befangenheit nicht an der Abstimmung teil. 

 

 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen die Einleitung der Flächenwid-

mungsplanänderung für die Parzellen 38/1 und Teilflächen von 38/2 u. 37/1 von Betriebsbauge-

biet auf Geschäftsfläche 1500 einstimmig (18 JA) beschlossen.  
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2. Beschluss Umwidmung Nr. 22 Fussl 

Der Vorsitzende informiert, dass nach erfolgter Stellungnahme durch das Land OÖ Abt. Raum-

ordnung heute der Beschluss für die Umwidmung von Teilflächen erfolgen soll. Da Umwid-

mungsflächen im HQ 30 bzw. 100 Bereich liegen, mussten diese Flächen herausgenommen wer-

den und sollen nach Baufertigstellung des HWS Projektes Ort/Reichersberg durchgeführt werden 

bzw. in der Überarbeitung des FLWP einfließen. 

 

 
Beratung: 

AL Mittmannsgruber spricht an, dass eine Teilfläche der Parzelle 1567/2 erst nach Errichtung 

des Hochwasserschutzes umgewidmet werden kann. Das Umwidmungsverfahren kann aufgrund 

des Wegfalles der Teilflächen 1567/2 weitergeführt werden, da die Grundanrainer mittelweile in 

Kenntnis gesetzt wurden. Von Seiten der Nachbarn gab es im Auflageverfahren keine Einwände 

gegen dieses Projekt. 

GR Brandstötter möchte im Protokoll vermerkt haben, dass sich die Fa. Fussl dazu verpflichtet 

hat, einen Geh- und Radweg auf privatem Grundstück, zu errichten bzw. erhalten soll.  

GR Mayr gibt zu verstehen, die genaue Ausführung des Weges wird sich in Zuge des Projektes 

bzw. in Gesprächen mit den Nachbarn ergeben. 

 

GR Mayr nimmt aus Befangenheit nicht an der Abstimmung teil. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handerheben die Umwidmung für die Parzellen 

einstimmig (18 Ja) beschlossen. 
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3. Beschluss Verordnung Auflassung öffentliche Straße  

Der Vorsitzende berichtet, dass im Bereich der Fa. Fussl (Logistikcenter) die öffentliche Straße 

(Parzelle 1567/2 und Teilfläche 148/6) mit folgender Verordnung aufgelassen werden sollen. Die 

Verordnung wird vom Vorsitzenden vollinhaltliches verlesen dem Gemeinderat zur Kenntnis 

gebracht. 

 
 

                                                                                                                   Ort i.I., am 27.09.2016 

Zahl: 612-5/2016/MI 

Gegenstand: Auflassung öffentliche Straße 

V E R O R D N U N G 

über die Auflassung einer öffentlichen Straße 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ort im Innkreis hat am 27. September 2016 gemäß § 11 Abs. 3 

OÖ. Straßengesetz 1991 idgF in Verbindung mit den §§ 40 Abs. 2 Z. 4 und 43  der OÖ. GemO 

1990 beschlossen: 

§ 1 

Die Gemeindestraße Parzellen 1567/2 und 148/6 (Teilfläche) wird als öffentliche Straße aufge-

lassen, weil sie wegen mangelnder Verkehrsbedeutung für den Gemeingebrauch entbehrlich 

geworden ist. 

§ 2 

Die genaue Lage der aufgelassenen Straße ist aus dem Lageplan des DI Schachinger Hartmuth 

vom 09.05.2016, GZ 11734, im Maßstab 1:500 ersichtlich, der beim Gemeindeamt während der 
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Amtsstunden von jedermann eingesehen werden kann und auch vor Erlassung dieser Verord-

nung durch vier Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen ist. 

§ 3 

Diese Verordnung wird gemäß § 94 (1) 1 O.ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91/1990, durch 

zwei Wochen kundgemacht und wird mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgen-

den Tag rechtswirksam. 

                                                                                                 Der Bürgermeister: 

Angeschlagen am:  

Abgenommen am:  

Beratung: 

AL Mittmannsguber gibt zu verstehen, dass diese Verordnung 14 Tage an der Amtstafel kund-

gemacht werden muss. 

 

GR Mayr Ernst nimmt aus Befangenheit nicht an der Abstimmung teil. 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen die Auflassung der öffentlichen 

Straße laut vorliegender Verordnung mit 18 Ja-Stimmen beschlossen.  

 

 

 

 

4. Aufhebung einer Einbahnstraße 

 

Der Vorsitzende informiert, dass aufgrund des Antrages der Fa. Fussl Immobilien GmbH um 

Erweiterung des Logistikcenters im Ortszentrum die öffentliche Verkehrsfläche 1567/2 u eine 

Teilfläche der Parzelle 148/6 zwischen Ort 28 (Fussl-Platz) und Ort 201 (Ledersberger) aufgelöst 

wird. Im Zuge des Auflageverfahrens erfolgten keinerlei Einwände gegen die Auflassung der 

öffentlichen Verkehrsfläche. 

 

Um die Erreichbarkeit der Liegenschaften Ort 202, 204, 205, 206 usw. ist die Aufhebung der aus 

dem Jahr 2002 (VerkR10-20-2-2002) und dem Jahr 2003 (VerkR10-20-7-2003) der BH 

Ried/Innkreis betreffend der Verordnung einer Einbahnstraße und der Ausnahme „Ausgenom-

men Radfahrer“ einzuleiten. (Verordnung wird über Antrag durch die BH aufgehoben). 

Dazu ist ein Gemeinderatsbeschluss notwendig. 
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Beratung: 

GR Brandstötter weist darauf hin, dass der abgetretene Grundstücksstreifen als Gemeindegut 

gekennzeichnet werden soll. 

 

GR Mayr Ernst nimmt aus Befangenheit nicht an der Abstimmung teil. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird mittels Handzeichen die Aufhebung der Einbahnstraße laut 

vorliegender Verordnung mit 18 Ja-Stimmen beschlossen.  

 

 

 

GR Standhartinger verlässt den Sitzungsaal um 20.10 Uhr noch vor dem Punkt 5. 

 

5. Stand Amtsgebäude 

AL Mittmannsgruber an, dass durch die große Kostenüberschreitung die Firmen aufgefordert 

wurden, detaillierte Aufstellungen zu liefern, damit die Überschreitungen analysiert werden kön-

nen. Die detaillierten Aufstellungen die der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden, konnten 

den Sachverhalt ebenfalls nicht klären, wo die Überschreitungen liegen. Herr Gruber (Realtreu-

hand) möchte trotz der großen Überschreitungen am 3.10.2016 noch eine Verhandlungsrunde mit 

den 3 Baufirmen durchführen, wo auch ein Vergabejurist anwesend sein wird. 
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Beratung: 

AL Mittmannsgruber berichtet auf Anfrage von GR Bögl über die Gesamtkosten für den Neubau 

des Amtsgebäudes und beziffert diese mit ca. 2 Mio. inkl. Architektenhonorar und Außenanla-

gen. Der Gemeinde Ort stehen aber nur € 1.585.000,- zur Verfügung. GR Brandstötter verweist 

auf die Angebotseröffnung, wo der Bestbieter nur um ca. € 195.000,- bzw. der Schlechteste Bie-

ter um ca. € 390.000,- über den genehmigte Kostenvolumen liegen. AL Mittmannsgruber gibt an, 

dass nach Durchsicht der Angebotssummen es Differenzen zwischen Architektenschätzung und 

Firmen Allgemeinkosten gibt und deshalb am 3.10.2016 ein Gespräch mit den Firmen geben soll. 

Falls die Kosten nicht gesenkt werden können müsste auf Einzelausschreibung umgestellt wer-

den und die GU Variante wäre hinfällig. GR Mayr möchte die Ausschreibungsunterlagen sehen, 

welche Materialien und Leistungen enthalten sind.  

Danach wird über die weitere Vorgehensweise beraten, ob eine Abänderung der bestehenden 

Verträge mit der Realtreuhand möglich sei. Oder der Wechsel von GU auf Einzelgewerkaus-

schreibung. Es wird vereinbart das Firmengespräch am 3.10.2016 abzuwarten. 

 

 

 

6. Information Gespräche Landesräte 

Der Vorsitzende berichtet, dass am Mittwoch den 7.9.2016 und 8.9.2016 fanden die Sprechtage 

bei den LR Hiegelsberger und LR Podgorschek statt. 

 

Themen waren: 

Bgm, VizeBgm Badergruber, Fraktionsobmann Bögl, AL 

 

Bei LR Hiegelsberger: 

 Amtsgebäudeneubau -zugesagte Kostenbeteiligung lt. genehmigten Finanzie-

rungsplan der IKD bzw. des Landes bleibt unverändert; BZ-Mittel 1.200.000 Euro 

 Hochwasserprojekt – Änderung der Bundesbeteiligung von 40% auf 37,9%; für Ge-

meinde bleiben 22,1% der Kosten über langfristiges Darlehen zu finanzieren 

- Grundankauf Feuerwehrzeughaus Ort und Musikprobenraum 

- Basis für Größe des Baues ist das Gefahren- und Entwicklungskonzept des LFK – 

keine besondere Berücksichtigung der besonderen Aufgaben unserer Feuerwehr auf 

der A8 für Bewertung der Größe des Baues – (gleiche Aussage LR Podgorschek) 

Notwendig für die Bewertung durch das LFK ist eine GRUNDSATZBESCHLUSS 

des GMR, dass sich dieser für einen Neubau/Umbau eines Feuerwehrzeughauses aus-

spricht. (nächster TOP) 

- Angeregt wird eine Kooperation im BAUHOFBEREICH 

- Zusage von 50.000,- für den Grundankauf Mosergründe für den Bereich Öffentliche 

- Bauwerke (sprich eben Zeughaus/Musikprobenraum) 

 

 Straßen- und Gehsteigbau  

- Zusage für die nächsten 3 Jahre von je 40.000,- Euro (27.000,- p.a. bereits aus 

dem Verkehrsreferat von LR Steinkellner für gleichen Zeitraum 2017-2019) 

 

 Weiteres Thema – Durchsetzung von Anschlusszwängen im Siedlungswasserbau 

 

Themen bei LR Podgorschek: 

Bgm, Amtsleiter, FF-Kdt. Ranseder 
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 Ebenfalls HOCHWASSERSCHUTZ  

– keine höhere Kostenbeteiligung des Landes hinsichtlich der Übernahme der Reduktion 

um 2,1% durch den Bund – dieser ist mit 40% fixiert und gegenüber anderen Projekten 

im Land bei uns sehr hoch.  

Es üblich, die Interessentenbeiträge durch die Gemeinde in derartigen Großprojekten, die 

wesentlich mehr Objekte schützen, als die direkten Anrainer, zu übernehmen. Projekt ist 

über ein langfristiges Darlehen zu finanzieren. 

Eventuell kann aus dem Bereich Siedlungswasserbau für das Projekt „Wasserversorgung 

Ort“ eine Unterstützung aus dem Referat erfolgen. 

 

 FEUERWEHRZEUGHAUSNEUBAU/UMBAU 

Gleiche Aussage wie LR Hiegelsberger – Basis ist Gefahren- und Entwicklungskonzept 

des LFK – Grundsatzbeschluss des GMR notwendig, damit die zuständige Abteilung im 

LFK damit befasst wird. 

 

 KOSTENBETEILIGUNG Einsätze A8 für betroffene Feuerwehren 

Lt. LR leistet die ASFINAG pauschal jährlich eine Zahlung an das LFK – eine besondere 

Entschädigung an „sogenannte“ Autobahnfeuerwehren ist derzeit nicht vorgesehen. 

 

 Weiteres Thema ebenfalls – Durchsetzung von Anschlusszwängen im Siedlungswasser-

bau 

 

 

Beratung: 

 

GR Standhartinger ist wieder anwesend 20.30 Uhr. 

 

AL Mittmannsgruber gibt zu verstehen, dass die Gemeinde keinen Ermessenraum hat und den 

Wasseranschlusszwang für ca. 40 Haushalte durchführen muss. Eine Missachtung dieser 

Zwangsmaßnahme gilt als Amtsmissbrauch! Die Anschlusskosten müssen jedenfalls bezahlt 

werden, über die Aussetzung des Wasserbezuges kann eine 10 jährige Vereinbarung getroffen 

werden.  

GR Bögl spricht an, dass die Gemeinde laut LR Hiegelsberger, ein BZ-Ansuchen stellen soll, 

damit die Leitner Antiesenbrücke saniert werden kann. 

 

 

 

 

 

7. Grundsatzbeschluss Zeughausbau FF Ort und Musikprobenraum 

Der Vorsitzende verweist auf den Punkt 6, dass in der Information über die Gespräche bei den 

Landesräten erwähnt wurde, sind laut dem Gefahren- und Entwicklungskonzept des LFK OÖ 

von Umstrukturierungen hinsichtlich des Einsatzspektrums der einzelnen Feuerwehren vorgese-

hen. Das heißt, nicht mehr jede Feuerwehr, soll für alle möglichen Einsätze ausgerüstet werden, 

sondern es ist eine gegenseitige Ergänzung vorgesehen. Für den von LR Hiegelsberger schon in 

der letzten Legislaturperiode für die FF Ort zugesagten Neubau des Zeughauses, bedeutet das, 

dass das Raumerfordernis-Konzept durch das LFK neu zu bewerten wird. Dieser Grundsatzbe-

schluss ist notwendig, damit das LFK hier tätig werden kann. Ebenso soll für die Pfarrmusik Ort 

ein Raumerfordernis-Konzept erstellt werden. 
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Beratung: 

Nach kurzer Beratung wird sodann zur Abstimmung übergegangen. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann einstimmig mittels Handzeichen der Grundsatzbe-

schluss gefasst, dass das Zeughaus der FF Ort im Innkreis neu errichtet bzw. gegebenenfalls auch 

das derzeitige Zeughaus entsprechend erweitert werden soll und dass selbe gilt für die Pfarrmusik 

Ort die weiteren Maßnahmen eingeleitet werden. 

 

 

 

 

8. Beschluss Grundankauf Mosergründe  

Der Bürgermeister berichtet, dass an die Eheleute Moser die Flächenwidmungen für das Grund-

stück übermittelt wurden, damit die ImmoEst ausgerechnet werden kann. Der Kaufvertrag wurde 

von Notar Hauser, Obernberg aufgesetzt. Der Kaufpreis beträgt 273.000 Euro. Ebenso werden 

die Erhaltungsbeiträge von 2016 in der Höhe von 4.422,42 übernommen. Der Kaufvertrag wird 

dem Gemeinderat mittels Power Point Präsentation vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Beratung: 

AL Mittmannsgruber berichtet, dass ein Quadratmeterpreis von ca. € 20,-- herauskommt. 

Nach kurzer Beratung wird zur Abstimmung übergegangen. 

 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen dem Kaufvertrag für die Parzel-

le 574/1 in der Höhe von € 273.000,- und zusätzliche die Übernahme der Erhaltungsbeiträge in 

der Höhe von € 4.422,42 einstimmig beschlossen 

 

 

 

 

9. Beschluss Mitglieder Personalbeirat Bedienstete 

Der Vorsitzende berichtet, dass die Personalvertretung der Gemeinde Ort aufgrund des Wahler-

gebnisses von 14. Juli 2016 folgende Bedienstete für den Personalbeirat vorschlägt: 

 

Mitglieder: Ersatzmitglieder: 

Bögl Georg Schmidbauer Angela 

Mikler Eva Kühberger Renate 

Kinzlbauer Manfred Thomas Peter 

 

Beratung: 

Keine Wortmeldung. 

 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Wahlvorschlag der Perso-

nalvertretungswahl für den Personalbeirat einstimmig zur Kenntnis genommen. 
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10. Fraktionswahl FPÖ 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass durch das Ausscheiden von Gemeinderat Robert FEICHTL-

BAUER, mit Wirkung von 15.8.2016, aufgrund seines Wohnsitzwechsels sein Mandat der Frak-

tion FPÖ zurückgelegt hat. 

Robert FEICHTLBAUER war Mitglied und Obmann des Bauausschusses und Ersatzmitglied im 

Reinhalteverband Mittlere Antiesen.  

Die FPÖ hat formell über diese Nachwahl abzustimmen. 

Für diese Funktionen liegen Wahlvorschläge vor, die wie folgt lauten: 

 

Mitglied des Bauausschusses: Manfred Doblmayr 

 

Abstimmung: 

Die FPÖ Fraktion wählt sodann per Handerheben Herr Doblmayr Manfred einstimmig mit 9 Ja-

Stimmen als Mitglied in den Bauausschuss. 

 

 

Obmann des Bauausschusses: Manfred Doblmayr 

Abstimmung: 

Die FPÖ Fraktion wählt sodann per Handerheben Herr Doblmayr Manfred einstimmig mit 9 Ja-

Stimmen zum Obmann des Bauausschusses. 

 

Entsendung als Ersatzmitglied in den Reinhalteverband Antiesen:  Peter Marks 

Abstimmung: 

Die FPÖ Fraktion wählt sodann per Handerheben Herrn Peter Marks einstimmig mit 9 Ja-

Stimmen als Ersatzmitglied in den Reinhalteverband Antiesen. 

 

 

 

11. Beschluss Verordnung 30 km/h Beschränkung Leitner Gemeindestraße  

 

Die Gemeinde Ort im Innkreis trat im Wege über die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis 

heran, entlang der Leitner Gemeindestraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung 30 verordnen zu 

wollen. Dies soll ein Teil der Verkehrsberuhigung im Bereich Leitner Str., Volksschule, MZH, 

Kindergarten, ISG-Straße sein. 

 

Auszug aus der Stellungnahme des Verkehrssachverständigen des Amtes der OÖLReg, Ing Leh-

ner vom 15.3.2016: 

Die Geschwindigkeitsbeschränkung 30 soll innerhalb des Ortsgebietes von Ort im Innkreis un-

mittelbar im Kreuzungsbereich mit der „Schulstraße“ beim Haus Nr. 88 beginnen. Es wurden im 

Fahrbahnverlauf bereits „vier Hindernisse“ errichtet, ein Fünftes wird noch errichtet, derzeit ist 

dieses nur als Bodenmarkierung dargestellt. Bei diesen „Hindernissen“ handelt es sich um bauli-

che Einengungen der Fahrbahn welche jeweils in Fahrtrichtung gesehen rechts mit Leitbaken 

verdeutlicht sind. Aus Richtung Freiland – der B143 Hausruck Straße – kommend ist der Beginn 

der Geschwindigkeitsbeschränkung 30 unmittelbar vor einem neu errichteten Fahrbahnteiler, der 

zugleich als Querungshilfe für Fußgänger dient und eine normgerechte Beleuchtung aufweist. 

Die an den Fahrbahnteiler heranführenden Gehsteige müssen im unmittelbaren Querungsbereich 

aber noch behindertengerecht abgesenkt werden. Der genaue Standort des Verkehrszeichens 
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„Geschwindigkeitsbeschränkung 30“ ist 38 m vor dem Fahrbahnteiler- aus südlicher Richtung 

der B143 kommend. 

Aus straßenverkehrstechnischer Sicht ist aufgrund der nunmehr bestehenden Anlageverhältnisse 

die Geschwindigkeitsbeschränkung  30  auf  dem genannten Streckenabschnitt der Leitner Ge-

meindestraße erforderlich. 

 

Zur Verordnung des 30 km/h Bereiches auf der Leitner Gemeinde Straße ist ein Gemeinderatsbe-

schluss notwendig. 

 
Beratung: 

Bürgermeister Reinthaler spricht die Darstellung der Verkehrsberuhigenden Maßnahmen im Be-

reich der Volksschule an und informiert die Anwesenden, dass dies die nächsten Schritte sind. 

Die Weiterführung der 30 km/h Zone soll nach Umsetzung der Baumaßnahmen in der Schulstra-

ße, weiter über die ISG-Straße bis hin zum Bauhof. Die 25 km/h Beschränkung im Bereich der 

Fa. Zahrer bis Fa. Bachmair soll auch in einen 30 km/h Beschränkung umgewandelt werden. Die 

Verkehrsberuhigung bei der Volksschule könnte letztes Jahr aus Zeit- und Kostengründen nicht 

mehr erfolgen. 

GR Mayr sieht in der Umsetzung der Verkehrsberuhigung bzw. 30 km/h in Bereich Volksschule 

und Kindergarten höchste Priorität, da dort das Wohl der Kinder vorgeht. Für Leitner Straße sei 

die Wichtigkeit nicht gegeben. Außerdem fordert GR Mayr, ein Gesamtprojekt für das Ortsge-

biet. 

GR Bögl erkundigt sich, wer und wann die Ausführung genehmigt hat. Wie sollen solche Maß-

nahmen in einem Straßenzug, gegenüber der restlichen Bevölkerung wo es auch zu hohe Ge-

schwindigkeiten gibt gerechtfertigt werden (z.B. Bischelsdorf, Siedlung um Fa. Benteler), wo 

keine Maßnahmen erfolgen. GR Bögl spricht sich auch für die Umsetzung des Projekts im Be-

reich der Volksschule aus. 

GR Deschberger bezweifelt die Sinnhaftigkeit der 30 km/h Beschränkung in der aktuellen Aus-

führung.  

GR Flotzinger erkundig sich über die Kosten für die Verkehrsberuhigung. 

GR Standhartinger spricht sich auch für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes aus. 

Bürgermeister Reinthaler berichtet, dass zurzeit die Geschwindigkeitsmessung im Bereich der 

Benteler Siedlung läuft und noch keine Daten vorliegen. Im Bereich Bischelsdorf wurden vor 

kurzem die Haifischzähne hergestellt. Auf Anregung von Dr. Reischl, führt die BH Ried, eine 

Verkehrszählung bzw. eigenständige Geschwindigkeitsmessungen durch. 

Zu den Gesamtkosten der Verkehrsberuhigung, teilt der Vorsitzende mit dass es Probleme bei 

den Vermessungen gekommen ist und noch nicht alle Zahlungen geleistet sind. 

 

Beschluss: 
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Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen auf der Leitner Gemeindestraße im 

Bereich zwischen dem Objekt Ort 88 und ortsauswärt 38 m nach dem Ende des Fahrbahnteilers 

die Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h mit 10 Ja Stimmen(SPÖ, 8 FPÖ) 9 Stimmenthaltung 

(ÖVP, Grüne u. GR Partinger) beschlossen. 

 

 

 

12. Mietvertrag Ledigenzimmer VS 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass der neue Mietvertrag für das Ledigenzimmer in der Volksschule 

neu zu beschließen ist. Der Mietvertrag wird mittels Power Point Präsentation dem Gemeinderat 

zur Kenntnis gebracht: 

 

MIETVERTRAG 

 

geschlossen  zwischen der Gemeinde Ort im Innkreis - im folgenden kurz   G E M E I N D E  

genannt – als   Vermieterin   einerseits   und Herrn  Grzegorz Jósef  S T O K L O S A – im 

folgenden kurz  M I E T E R  genannt – andererseits wie folgt: 

 

1. Die GEMEINDE vermietet und der MIETER mietet die im Hause Ort im Innkreis Nr. 112 

(Volksschule) im 1. Stock rechts vom Stiegenaufgang gelegene Wohnung (Ledigenzimmer), 

bestehend aus einem möblierten Raum mit einem Gesamtflächenausmaß von 19,1 m². 

 

2. (1)  Als Hauptmietzins im Sinne des § 15 (1) Zi 1 MRG wird ein monatlicher Betrag von € 

125,00 vereinbart. Zu diesem Hauptmietzins ist die Umsatzsteuer mit 10 % zu entrichten. 

Der Hauptmietzins einschliesslich der Umsatzsteuer ist jeweils am 10. eines Monats im vor-

hinein porto- und spesenfrei auf das Konto AT 42 3420 0000 0101 0222 bei der Raiba Inn-

kreis Mitte (RZOOAT2L200) zu überweisen. 

(2) Zusätzlich zum Hauptmietzins sind die auf den Mietgegenstand entfallenden Betriebskos-

ten und laufenden öffentlichen Abgaben im Sinne der §§ 21 bis 23 MRG anteilsmäßig für 

den gegenständlichen Mietgegenstand zu entrichten; der Mieter stimmt dem Abschluß  einer 

Sturmschäden- und Glasbruchversicherung für das gegenständliche Haus im Sinne des § 21 

(1) Zi 6 MRG zu und anerkennt diese Versicherungskosten als Betriebskosten. Der Anteil für 

den gegenständlichen Mietgegenstand an den gesamten Betriebskosten und öffentlichen Ab-

gaben beträgt  3,1 %. 

Die anteiligen Betriebskosten und öffentlichen Abgaben sind gemäß § 17 MRG auf Grund 

der Jahresrechnung des Vorjahres in monatlichen Teilbeträgen gleichzeitig mit dem Haupt-

mietzins am 10. eines jeden Monats im vorhinein auf das bereits angegebene Konto der Ge-

meinde zu bezahlen. Die Jahresrechnung der Betriebskosten und öffentlichen Abgaben er-

folgt jährlich im nachhinein bis zum 30. Juni eines jeden Jahres. 

(3) Weiters sind die folgenden besonderen Aufwendungen zu bezahlen: 

Kaution in Höhe von 3 Monatsmieten (€ 375,-- inkl. MwSt.) 
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(4) Der Hauptmietzins nach Abs. 1 ist wertgesichert und erhöht oder vermindert sich nach 

der entsprechenden Veränderung des vom Österr. Statistischen Zentralamt verlautbarten Ver-

braucherpreisindex 2015, wobei Änderungen der Indexzahl unter 5 v.H. unberücksichtigt 

bleiben. Ausgangsbasis der Wertsicherungsberechnung ist zunächst der vereinbarte Haupt-

mietzins und sodann der jeweils entsprechend der Wertsicherung erhöhte Hauptmietzins. 

Sollte der Verbraucherpreisindex 2015 nicht mehr veröffentlicht werden, tritt an dessen Stel-

le ein ähnlicher Verbraucherpreisindex. 

 

3. Dieser Mietvertrag ist am 1. September 2016 rechtswirksam und wird auf unbestimmte Zeit 

geschlossen. Die Kündigung kann beiderseits unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündi-

gungsfrist erfolgen. 

Vordringlicher Kündigungsgrund: 

Bei Wohnungsbedarf zur Unterbringung einer Lehrperson bzw. von Personal für die Reinigung 

und Betreuung der Schulliegenschaft oder für Gemeindebedienstete räumt die MIETERIN die 

Wohnung nach Kündigung unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist. 

 

4. Das Mietobjekt wurde vom MIETER im ordnungsgemäßen Zustand übernommen und ist 

seinerzeit nach Beendigung des Mietverhältnisses vom MIETER im gleichen Zustand an die 

Gemeinde zu übergeben. 

Der MIETER verpflichtet sich, das Mietobjekt auf seine Gefahr und Kosten in gutem Zustand zu 

erhalten. Die GEMEINDE ist lediglich zu Erhaltungsarbeiten im Umfang des § 3 MRG ver-

pflichtet. 

Bauliche Veränderungen innerhalb des Mietobjektes dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der 

GEMEINDE erfolgen und sind bei Räumung des Mietobjektes zu beseitigen und der frühere Zu-

stand ist wieder herzustellen soweit nicht das Gegenteil ausdrücklich vereinbart wurde. 

 

5. Das Halten von Hunden und Kleintieren jeder Art ist in den Mieträumen verboten. 

 

6. Die Hausordnung hat der MIETER zur Kenntnis genommen und verspricht die gewissen-

hafte Erfüllung derselben und erklärt sich mit einer etwaigen künftigen Neuregelung der Haus-

ordnung durch die GEMEINDE einverstanden. 

 

7. Die mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren trägt der 

MIETER. 

 

8. Dieser Mietvertrag wird nur in einer Urschrift ausgefertigt, welche der GEMEINDE ge-

hört, während der MIETER eine einfache oder über sein Verlangen auch gerichtlich beglaubigte 

Abschrift erhält.  

 

9. Der vorliegende Mietvertrag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. September 

2016 genehmigt.  

 

Ort im Innkreis, am ....................................                Ort im Innkreis, am 27. September 2016 

Der MIETER:                                                              Für die GEMEINDE: 

 

 

                                                                                      ................................................................. 

            (Bürgermeister) 
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Beratung: 

Ohne Wortmeldung. 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen dem vorliegenden Mietvertrag mit 

Herrn Grzegorz Jósef S T O K L O S A einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

 

13. Pachtvertrag Lagerfläche Bauhof 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass die Gemeinde Ort bei der Fa. XPS Stranzinger, in einem Teil der 

ehem. Fa. G&S eine Lagerfläche beabsichtigt an zu mieten. Im Gegenzug sollen die Pachtflächen 

bei den Fam. Burgstaller und Wagner aufgelassen werden. Der Pachtvertrag muss vom Gemein-

derat beschlossen werden und sieht wie folgt aus: 

PACHTVERTRAG 
 

abgeschlossen am untenstehenden Tage und Orte zwischen  

 

Firma XPS Stranzinger GmbH& CO KG, 4906 Eberschwang, Antiesen 19 als 

Verpächter einerseits und der  

Gemeinde Ort im Innkreis, vertreten durch Bürgermeister Walter Reinthaler, als 

Pächter andererseits wie folgt: 

I. 

Pachtgegenstand ist gemäß dem beiliegenden Lageplan das Teilstücke „A“ der auf dem Grund-

stück Parz.Nr. 37/2, KG Ort im Innkreis befindlichen Halle (ehemals G&S) mit einer Teilfläche 

im Ausmaß von 168 m². 

Beide Parteien erklären, die Lage der Pachtfläche und deren Grenzen zu kennen und gemeinsam 

besichtigt zu haben. 

II. 

Die Pachtdauer ist unbefristet und kann frühestens nach 3 Jahren gekündigt werden, beginnend 

ab 01. Juli 2016 und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn dieses nicht vor 

Ablauf des Vertragsverhältnisses gekündigt wird. 

Zur Beendigung des Pachtverhältnisses steht beiden Parteien das Recht zu, dasselbe unter Ein-

haltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist mittels eingeschriebenen Briefes aufzukündigen.  

Das Pachtjahr selbst läuft jeweils vom 01.07. bis 30.06. des darauffolgenden Jahres. 

 

III. 

Die Pacht beträgt pro Monat € 400,- für die gesamte Pachtfläche inkl. Mehrwertsteuer. 

(in Worten: Euro Vierhundert) 
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IV. 

Die Pachtung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Nutzung für Bauhofzwecke. Soferne nichts 

anderes vereinbart wurde, ist die Pachtfläche im selben Zustand zurückzugeben, in welchem sie 

übernommen wurde. 

 

V. 

Die auf das Pachtobjekt entfallenden Realsteuern und öffentlichen Abgaben trägt der Verpächter. 

 

VI. 

Eine Unterverpachtung des Pachtgrundstückes ist nicht gestattet. 

 

VII. 

Gegenständliches Pachtverhältnis kann seitens des Verpächters ohne Ankündigungsgrund    

s o f o r t  mittels eingeschriebenen Briefes aufgelöst werden, wenn: 

 

a) der Pächter mit der Zahlung des Pachtschillings oder einer Pachtzinsrate länger als 2 Monate 

in Verzug ist, oder falls gegen den Pächter ein Insolvenzverfahren eingeleitet oder ein Antrag 

auf Einleitung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens mangels Masse abgewiesen wird; 

b) Flächen ohne Zustimmung des Verpächters unterverpachtet werden; 

c) der Pächter eine wesentliche Vertragsbedingung nicht einhält. 

 

VIII. 

Der Verpächter übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigung oder Verlust für das Inventar des 

Pächters. 

 

IX. 

Die Vertragsparteien erklären übereinstimmend, diesen Vertrag in genauer Kenntnis des wahren 

Wertes des Vertragsgegenstandes abzuschließen; eine Anfechtung wegen Verletzung über die 

Hälfte des wahren Wertes ist daher ausgeschlossen. 

 

X. 

Von einer Verbücherung des hier vereinbarten Pachtrechtes wird einvernehmlich Abstand ge-

nommen. 

 

XI 

Beide Parteien nehmen zur Kenntnis, dass dieser Pachtvertrag innerhalb eines (1) Monates nach 

Unterschrift dem Finanzamt zwecks Vergebührung anzuzeigen ist.   
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Die mit dem Abschluss dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren tragen die Pächter. 

 

 

X. 

Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes vereinbart wurde, kommen die Bestimmungen 

des 25. Hauptstückes des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) zur Anwendung. 

 

 

XI. 

Mündliche Nebenabreden haben keine Wirkung, sondern bedürfen der Schriftform. 

 

 

XII. 

Besondere Vereinbarungen: 

Die Errichtung sonstiger baulicher Anlagen (z.B. Einbauten) ist nur mit schriftlicher Zustim-

mung des Verpächters gestattet. 

 

 

Ort i.I., am 27.9.2016 

 

          Verpächter:                                                                         Pächter: 

                                                                                          

 

                                                                                                  (Walter Reinthaler) 

 

Beratung: 

Ohne Wortmeldung 

 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handerheben dem vorliegenden Pachtvertrag mit 

der Firma XPS Stranzinger einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

 

14. Antrag §15 Liegenschaftsteilungsgesetz Feldweber 

Der Vorsitzende informiert, dass im Zuge der Asphaltierungsarbeiten der Straße „Reinthaler 

Siedlung“ die Gemeinde Ort mit Herr Feldweber Alois vereinbarte, dass im Kreuzungsbereich 

ein Teilstück mit 8 m² unentgeltlich an das öffentliche Gut abgetreten wird. Die Kosten für die 
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Herstellung der Grundbuchordnung bzw. für die Vermessung werden von der Gemeinde über-

nommen. 

 

 
 

 
Eigentümer: EZ: Parzelle: Fläche: Abfall u. 

Zuwachs: 
Stand nach 

Vermessung: 

Feldweber Alois 
 

576 1244/1 6816 m² -8 m² 6808 m² 

Gemeinde Ort 
(öffentliches Gut) 

555 1167/1 1554 m² +8 m² 1562 m² 

      

Beratung: 

Ohne Wortmeldung. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen dem vorliegenden Liegenschaftstei-

lungsvertrag mit Herrn Alois Feldweber einstimmig zuzustimmen. 

 

 

 

15. Prüfbericht der BH Rechnungsabschluss 2015 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die BH Ried mit Schreiben vom 22.08.2016 den Prüfbericht zum 

Rechnungsabschluss 2015 übermittelt hat und dieser soll heute vom Gemeinderat zur Kenntnis 

genommen.  

Der Prüfungsbericht wird mittels Power Point Präsentation dem Gemeinderat zur Kenntnis ge-

bracht. 
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Beratung: 

AL Mittmannsgruber erläutert in kurzen Worten den Prüfbericht zum RA 2015. Nach kurzer 

Beratung wird sodann zur Abstimmung übergegangen. 
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Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der vorliegende Prüfbericht der 

Bezirkshauptmannschaft einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

16. Finanzierungsplan FF Einsatzbekleidung Neu  

Amtsleiter Mittmannsgruber berichtet, dass die Gemeinde Ort mit Schreiben vom 3.6.2016, GZ: 

IKD-2013-222898/70Rei aufgefordert wurde, den Finanzierungsplan „Beschaffung FF Einsatz-

bekleidung Neu“ im Gemeinderat zu beschließen. Es sollen in den nächsten 10 Jahren die Ein-

satzbekleidung ersetzt werden. Pro Feuerwehr und Jahr können 3 Einsatzanzüge angeschafft 

werden. Der Finanzierungsplan für 2016-2020 sieht wie folgt aus: 

 

- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 0

2 0

3
0

4 0

5 0

6 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000

7 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000Summe:

Baumeister- u. übrige

Prof.-Arbeiten

Einrichtung

Außenanlagen

Sonstige Kosten

B a u a b s c h n i t t e
Gesamt

Grunderwerb u. Aufschließung

Honorare

1. Kosten:

 
 

- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 180 180 180 180 180 900

10 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000

11 0

12 0 0 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 6.900

0 0 -2.220 -2.220 -2.220 -2.220 -2.220 -11.100

Rücklagen

Anteilsbetrag o.H.

Interessentenbeiträge

B a u a b s c h n i t t e
Gesamt

Bundeszuschuss

Vermögensveräußerung

Darlehen (Förderungsd.)

Darlehen (Bank)

Sonstige Mittel

............................

Summe:

Abgang = -/Überschuss = +

Landeszuschuss

Beantragte bzw. gewährte

Bedarfszuweisung

 
 

Beratung: 

Nach kurzer Beratung wird sofort zur Abstimmung übergegangen. 

 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handerheben der Finanzierungsplan „FF Ein-

satzbekleidung Neu“ einstimmig beschlossen. 
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17. Finanzierungsplan Straßenbau 2017 bis 2019 

Der Vorsitzende stellt fest, dass im Gespräch mit LR Hiegelsberger der Gemeinde Ort, Mittel in 

der Höhe von € 40.000,- zugesichert wurden und nicht wie geplant € 60.000,-. Von LR Stein-

kellner wurden insgesamt 78.000 Euro für die nächsten Jahre zugesichert. 

 

- 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 0

2 0

3
120.000 120.000 120.000 360.000

4 0

5 0

6 0

7 0 0 0 120.000 120.000 120.000 360.000Summe:

Baumeister- u. übrige

Prof.-Arbeiten

Einrichtung

Außenanlagen

Sonstige Kosten

B a u a b s c h n i t t e
Gesamt

Grunderwerb u. Aufschließung

Honorare

1. Kosten:

 

- 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 0

2 15.000 15.000 15.000 45.000

3 19.000 19.000 19.000 57.000

4 0 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 26.000 26.000 26.000 78.000

10 40.000 40.000 40.000 120.000

11 0

12 0 0 0 100.000 100.000 100.000 300.000

0 0 0 0 0 0 0

Bundeszuschuss

Vermögensveräußerung

Darlehen (Förderungsd.)

Darlehen (Bank)

Sonstige Mittel

............................

Summe:

Abgang = -/Überschuss = +

Landeszuschuss

Beantragte bzw. gewährte

Bedarfszuweisung

Rücklagen

Anteilsbetrag o.H.

Interessentenbeiträge

B a u a b s c h n i t t e
Gesamt

 
 

Beratung: 

Ohne Wortmeldung. 

 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen dem Finanzierungsplan Straßenbau 

2017 bis 2019 einstimmig beschlossen. 

 

 

 

 

 

18. Finanzierungsplan Straßenbau Betriebsbaugebiet Benteler  

Der Vorsitzende berichtet, dass anlässlich der Rechnungsabschlussüberprüfung der BH Ried, die 

Gemeinde Ort aufgefordert wurde den Finanzierungsplan „Straßenbau Betriebsbaugebiet Bente-

ler“ wegen Kostenüberschreitungen erneut vom Gemeinderat beschließen zu lassen und dieser 

sieht wie folgt aus:  
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- 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 0

2 0

3
510.465 510.465

4 0

5 0

6 0

7 0 510.465 0 0 0 0 510.465Summe:

Baumeister- u. übrige

Prof.-Arbeiten

Einrichtung

Außenanlagen

Sonstige Kosten

B a u a b s c h n i t t e
Gesamt

Grunderwerb u. Aufschließung

Honorare

1. Kosten:

 
 

 
Beratung: 

GR Mayr kann dem Finanzierungsplan nicht zustimmen, da es nicht sein kann, dass immer wie-

der nachträglich Kostenüberschreitungen, vom Gemeinderat abgesegnet werden sollen. GR 

Brandstötter sieht die Vorgehensweise des alten Amtsleiters als nicht akzeptabel an. Bürgermeis-

ter Reinthaler betont, dass solche Überschreitungen nicht mehr geschehen dürfen bzw. soll der 

Gemeinderat früher informiert werden. 

 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Finanzierungsplan Straßen-

bau Betriebsbaugebiet Benteler mit 11 Ja-Stimmen (9 FPÖ, GR Bögl u. GR Büchl) 3 Nein-

Stimmen (GR Mayr, GR Brandstötter u. GR Gumpoltsberger) und 5 Stimmenthaltungen (GR 

Standhartinger, Hölzl Alexander, Deschberger, Wageneder u. Flotzinger) beschlossen. 

 

 

 

 

19. Auftragsvergabe Probebohrung  

 

AL Mittmannsgruber spricht an, dass die Fa. HIPI ein Angebot für Probebohrungen im Tannert, 

von der Fa. Braumann angefordert hat. Für die Bohrungsarbeiten werden voraussichtlich € 

21.421,20 veranschlagt, wobei die Abrechnung nach dem tatsächlichen Aufwand erfolgt. 

Mit Zahrer Andreas wurde heute folgende mündliche Vereinbarung besprochen: Für das Schutz-

gebiet erhält er den Baulandpreis von 30 Euro je m². Für die Zufahrt 15 Euro je m². Die Leistung 

des Brunnen wird ihm mit 3.000 Euro je Sekundenliter abgegolten. 
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Beratung: 

Bürgermeister Reinthaler betont, dass die Schutzzone 1 sich im Besitz der öffentlichen Hand 

befinden muss.  

AL Mittmannsgruber gibt ergänzend an, dass nach Ablauf der wasserrechtlichen Bewilligung das 

Grundstück an Herr Zahrer zurückgeht. Auf Wunsch der benachbarten Brunnenbesitzer, sollen 

Probemessung vorgenommen werden, damit der Ist-Stand dokumentiert wird. Diese Kosten müs-

sen auch von der Gemeinde übernommen werden. 

 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Auftrag für die Probeboh-

rung laut vorliegendem Angebot einstimmig an die Fa. Braumann aus Andrichsfurt vergeben. 

 

 

 

 

20. Dienstpostenplanänderung 

 

AL Mittmannsgruber berichtet, dass durch die Pensionierung des Gemeindearbeiters Wagner 

Herbert der Dienstpostenplan zu ändern ist. Da der neue Bauhofleiter Kinzlbauer Manfred schon 

mehr als 10 Jahre im Gemeindedienst steht, kann er in p2 (ad personam) befördert werden. Eben-

so wurden die 0,35 Personaleinheiten in der Volksschule für die Beaufsichtigung gestrichen. Die 

Stunden im Kindergarten wurden nicht reduziert, da hier eine kleine Reserve zulässig ist. 

 

Dienstpostenplanänderung: 
Allgemeine 
Verwaltung 

    

1 VB GD 11.1 B II-VI Amtsleiter 

1 VB GD 16.3 I/c Buchhalter 

1 VB  GD 20.3 I/c Bauamt 

1 VB  GD 20.3 I/d Bürgerservice 

Kindergarten     

2,72 VB I L/l 2b 1 KBP KG-Pädagogin 

0,61 VB I L/l 2b 1 1 KBP KG-Pädagogin 

0,76 VB I L/l 2b 1 2 KBP KG-Pädagogin 

0,38 VB  GD 22.3 3 VBI/d KG-Helferin 

1,25 VB  GD 22.3 VBI/d KG- Helferin u. Bus-
begleitung 

0,50 VB GD 25.1 II/p5 Raumpflege Kinderg. 

Handwerkli-
cher 
Dienst 

    

1 VB GD 19.1 II/p3 ad personam 
Kinzlbauer 
Manfred VB II/p2 

Bauhof-Facharbeiter 

1 VB  GD 19.1 II/p3 Bauhof-Facharbeiter 

1 VB GD 21.1 II/p4 Schulwart 

0,175 VB  GD 25.1 II/p5 Raumpflege GdeAmt 
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1 
= befristet auf die Dauer der Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung 

2 =  
befristet auf die Dauer der alterserweiterten Gruppe 

3 = 
befristet auf die Dauer der alterserweiterten Gruppe 

 

Beratung: 

Nach kurzer Beratung wird zur Abstimmung übergegangen. 

 

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handerheben die Änderung des Dienstpostenpla-

nes einstimmig beschlossen. 

 

 

 

21. DA Satzungsänderung Wirtschaftspark Innviertel 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass bei der gestrigen konstituierenden Sitzung des Wirtschaftsparks 

Innviertel wurde die Aufnahme der Gemeinde Schildorn nachträglich beschlossen worden. Dazu 

und zu einigen anderen, eher unwesentlichen Änderungen sind in den jeweiligen Gemeinderäten 

der Mitgliedsgemeinden die geänderten Satzungen formell zu beschließen. 

Diese Satzungsänderung wird den Gemeinderäten vollinhaltlich mittels Beamer zur Kenntnis 

geberacht. 
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Beratung: 

Bürgermeister Reinthaler fügt ergänzend hinzu, dass nur die Gemeinden Gurten, Tumeltsham 

und Reichersberg nicht beigetreten sind. Es gibt Bestrebungen einen Antrag beim Land OÖ ein-

zubringen, dass keine Kommunalsteuervergünstigungen mehr gewährt werden dürfen. Der Sitz 

des Wirtschaftspark ist im TECHNOZ in Ried und Obmann ist Bgm. Weihratmüller.  

  

Beschluss:  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Satzungsänderung des Wirt-

schaftsparks Innviertel einstimmig zugestimmt. 

 

 

22. Allfälliges 

 

 Ankauf Böschungsmulcher 

Der Vorsitzende berichtet, dass bei der Fa. Schwarzmayr ein Böschungsmulcher angekauft wur-

de. 

 Konstituierende Sitzung „BP-Wahl 2016“ 

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass durch die neuerliche Verschiebung der BP-

Wahl 2016 eine erneute Konstituierende Sitzung durchgeführt werden soll und der voraussichtli-

che Termin wird der 25.10.2016 um 19.00 Uhr sein.  

 Bauausschuss: 

AL Mittmannsgruber gibt zu verstehen, dass in der nächsten Zeit mehrere Bauausschusssitzun-

gen nötig werden. In diesen Sitzungen sollen über die Abfall-, Kanal- u. Wasserordnungen, 

FLWP-Änderung beraten werden 

 Brückensanierung: 

Der Vorsitzende berichtet, dass die Osternacher Brücke an der Harter Landesstraße in den kom-

menden Monaten saniert wird. In diesem Zuge könnte ein Gehweg Orts einwärts errichtet wer-

den. 

 Verkehrsspiegel in Bischelsdorf 

GR Gumpoltsberger regt die Aufstellung eines Verkehrsspiegels im Kreuzungsbereich Wag-

ner/Hufnagl/Gründlinger an. Bürgermeister Reinthaler spricht an, dass dies im Zuge der Gehstei-

gerrichtung erfolgen wird. 

 

 

23. Fragestunde FPÖ 

Keine Wortmeldungen. 

 

 


